
e anordnungsgemäß mitgenommen werden, sind nidlt einzutragen.
Je e Person (auch Kinder und Ehef'r auen) ist ein gesondertes Formular

auszufüllen. Für Minderjährige oder Ehefrauen hat die AU8fülhlllg in der Regel
der Vertretungsberechtigte .(Vater), oder der Ehemann vorzunehmen, Dies gilt

auch dann, wenn kein eigenes Ver'mögen oder Einkommen der Minderjährigen
oder Ehefrauen vorhanden ist. Sämtliche das Vermögen 'verkörpernde Urkunden
(z. B. Wertpapiere), sich auf das Vermögen,beziehende oder sonstwie vermögens-
rechtliche Fragen regelnde Urkunden (z. B. Verträge und Beweism at er ial) sind,

soweit greifbar, beizufügen.
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"~ermögenser klärung
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(RuJname unterstreichen) und Zuname (bei Ehefrauen, auch, Mädchenname): ,.;

Ikruf'~~~ :~. "~~.'.'. ".• ~••••

Lette Beschäftigung (Firma, Gehalt, Lohn);

Stadtteil, Straße und Hausnummer, seit wanu? > """""",,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,;,,,,.,,,,,,.,,,,,,,, ":",." "".""""", •• :."",;;"

:,·"~~"·,t~,·r~,,,,d.9.JL

Name, Anschrift und evt], jüdisehe Rassezugehörigkeit des

Miete (Mietvertrag beifügen);

Untervermieters


